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Vierte Satzung zur Änderung der 
Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Software Engineering for Industrial Applications 
 

Vom 23. März 2012 
 
 

Aufgrund des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) 

erlässt die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof folgende Änderungssatzung: 

 

 

§ 1 

 

§ 3 Abs. 2 Satz 1 der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Software Engineering 

for Industrial Applications vom 15. September 2004 (Amtsblatt der Hochschule Nr. 1/2005, S. 6 ff.), 

zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 26. September 2011 (Amtsblatt der Hochschule Nr. 

18/2011, S. 2 ff.), erhält folgende Fassung: 

 

„
1
Der Eintritt in das praktische Studiensemester (3. Semester) setzt voraus, dass der oder die 

Studierende im Masterstudiengang 54 Credits erworben hat.“ 

 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof vom 15. Dezember 2011 

und der Genehmigung des Präsidenten der Hochschule vom 23. März 2012. 

 

 

Hof, den 23.März 2012 

 

gez. 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Lehmann 

Präsident 

 

 

Diese Satzung wurde am 23. März 2012 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 23. März 2012 durch 

Anschlag in der Hochschule bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 23. März 2012. 


